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DIE BERNER WOCHE

îHc IKilbrnriiiuiftiu
VON CHRISTIAN LERCH

(Schluss)

Die Fo/fer

Auf der Gerichtsschreiberei herrscht lebhafter Betrieb.
Die Gänsekiele eilen geschäftig über die grossen Folio-
bogen. Das Personal des Gerichtsschreibers, unterstützt
durch willige Hilfskräfte, fertigt Abschriften der Verhör-
akten an. Die Gnädigen Herren wollen die Einzelheiten
dieser grausigen Mordgeschichte gründlich kennen lernen.
Ist es nicht göttliche Fügung, ja, ein Wunder, dass man
des geflüchteten Christen hat habhaft werden können
Ein solches Wunder verpflichtet die ohnehin gewissenhafte
Regierung zu grösster Klugheit und Gerechtigkeit. Die
Akten werden studiert, kreuz und quer. In langen, eifrigen
Diskussionen wägen die würdigen Herren den Wert dieser
und jener Aussage ab. Freilich: die Untersuchung ist auf
dem toten Punkte angelangt. Auch Herr Heimlicher
Til lier, von dessen Eingreifen man ein rasches Endergebnis
erhoffte, hat die Waffen strecken müssen. „Nun bleibt
nichts übrig als die Folter", stellen selbst die mildgestimm-
ten und zaudernden, vom Geiste der Aufklärung erfüllten
Menschenfreunde im Rate fest.

Am 9. Juni kommt die Wirtin als erste an die Reihe.
Man bindet ihr die Hände auf dem Rücken zusammen
und zieht sie an den Händen in die Höhe. Das heisst man
„leer aufziehen". Zehn Minuten bleibt Vreni in dieser
Stellung. Sie schreit laut vor Schmerzen, aber sie will
nichts bekennen — nichts zu bekennen haben.

Am 18. Juni wird Christen in gleicher Weise gefoltert,
ebenfalls ohne dass das Dunkel der Mordaffäre aufgehellt
würde. Drei Tage später muss er neuerdings antreten,
und diesmal hängt man ihm einen 25plundigen Stein an
die Füsse. Jetzt gibt er endlich zu, gewusst zu haben,
dass die Wurst vergiftet war. Das Vreni habe ihm Tuch
für ein Hemd zugesagt, habe ihm die Heirat versprochen,
und ausserdem habe es ihm 100 Kronen verheissen, falls
er wieder nach Holland gehe. Er sei nämlich Ende Juni
deswegen aus Holland zurückgekommen, weil ihm Vreni
geschrieben habe, sie fühle sieb Mutter. Diesen Brief habe
er in Holland dem Regimentspfarrer und dem Leutnant
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gezeigt und habe äuf deren Anraten seine Entlassung ver-
langt und erhalten. Als er aber zurückgekehrt sei, habe ihm
Vreni gestanden, die Sache mit der Mutterschaft stimme
nicht.

Eine Woche später bestätigte Christen, diesmal ohne
Folter, diese Aussagen. Infolgedessen muss jetzt Vreni
ihrerseits zum zweiten Male den peinlichen Gang antreten.
Der fünfundzwanzigpfündige Stein vermag sie nicht zum
Geständnis zu bringen!

„Während der Marter", sagt das Protokoll, „wurden
ihr hievorige Fragen zu verschiedenen Malen wiederholet,
die es aber beständig und keeh verneinte, mit harter Be-
theürung seiner Unschuld und der Provocation, dass der-
jenige, so ihns zum Tod verurteile, in Zeit 8 Tagen mit
ihm vor dem Richterstuhl Gottes, erscheinen solle. Dero-
halb wurde es nach 10 Minuten herabgelassen, loosgebunden
und an sein Ort geführt."

Ein Totenbett

Uli Strübi ist im Turme schwer erkrankt. Man trägt
ihn in die nahe Insel. Der Insel-Chefarzt schüttelt den Kopf;
der Patient hat wohl nicht mehr lange zu leben.

Grossweibel und Gerichtsschreiber betreten das Kran-
kenzimmer und finden den Kranken in sehr schwachem
Zustande, aber noch im Besitze seiner vollen Geisteskräfte
vor. Man fragt ihn, ob man ihm seine in den Verhören ge-
machten Aussagen vorlesen solle? Vielleicht hätte er etwas
abzuändern oder zu ergänzen?

Der todkranke Uli winkt mit schwacher Hand ab. Er
habe das Protokoll über seine Aussagen oft genug ablesen
hören und erinnere sich sehr gut an alles. Er habe nichts
abzuändern und nichts beizufügen und könne mit ruhigem
Gewissen vor Gottes Richterstuhl treten.

Still verlassen die beiden Beamten das Sterbezimmer.
Hier hat die Ewigkeit gesprochen.

C/imfens fetzte iVac/it

Am 16. August betritt der Grossweibel Christens Zelle.
Der Gefangene springt auf; er ahnt, was seiner wartet —
das Todesurteil.

So ist es auch. Der Grosse Rat hat sein Machtwort
gesprochen. Eine Nacht noch ist dem Todgeweihten ver-
gönnt. Die soll er, wie es der Brauch, nicht im Turme ver-
bringen, sondern im Armesünderstübli im Rathaus. Vom
Augenblick an, da er diese Kammer betritt, weilen ständig
zwei Geistliche bei ihm. Sie bringen ihm allerhand Spenden
für den Leib und Trost für die Seele. Sie lösen sich alle
sechs Stunden ab, und zwei begleiten ihn zur Richtstätte.

Diesen letzten Gang zu schildern, sei dem Erzähler er-
lassen aber einen Blick in die Berichte der acht Geist-
liehen (sieben Kandidaten der Theologie und ein Helfer) will
er dem Leser gönnen. Die Regierung hat nämlich zweierlei
zu erfahren gewünscht: ob Christen auf seinen Aussagen
über die Wirtin beharrt und ob er ihr in seinem Herzen
verziehen habe.

Kandidat Lautenburger bejaht beides, fügt jedoch hei:
„Wenn ich ein Urtheil über des Strübis Aussagen fällen
sollte, wäre ich darüber sehr verlegen." Kandidat Nonhebel
hat den Verurteilten sagen hören: „Es wäre nicht recht,
wenn das Vreni nicht abgestraft würde, da es doch schuld
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âuk der Leriektssekreiberei kerrsvkt Iel>kaktvr lletrieb.
Ois Länsskisle eilen AesekâktiA über die Arossen Lolio-
ko^sn. Das personal cles Leriektssekreibers, unterstützt
durek willige llilkskräkte, kerti^t /Vbscduikten cler Verkür-
akten an. Die Lnäcligen Herren wollen die Lin/elkviten
dieser Arausi^vn Mord^esekiekto Arünclliek kennen lernen.
Ist es niekt ^öttlieke LüAun^, ja, ein Wunder, class man
cles ^eklüoktvten Lkristen kat lcakkakt wsrclen können?
Lin soleìres foncier vorpkliektst clie oknokin ^ewissenkakte
LkMerun^ zu grösster Klu^keit uncl LereektiAksit. Die
Lktsn wsrclen stcidiert, kreuz nncl csusr. In langen, kikri^en
Diskussionen wäASN clie würdigen Herren clen Wert clieser
nncl jener Lussa^e al>. Lrviliek: clie LlntersuekunA ist aul
clsm toten Punkte an^elanAt. Lueli Herr Ileimlieker
Millier, von clessen Lin^rsiksn man ein rasekes LnderAel>nis
srkokkte, liat clie Walken strecken müssen. „blun l>leil>t
niekts ükrij/ als clie Loiter", stellen selbst clie nuld^estimm-
ten nncl zaudernden, vom Leiste cler Lukklärun^ erküllten
Mensekenkreuncle iin llate lest.

Lm 9. .Inni koinmt clie Wirtin als erste an clie Heike.
Man kinclet iiir clie Hände auk dem Lüeken Zusammen
uncl ziekt sie an clen Händen in clie Höbe. Las keisst man
„leer aukzieken". /.ekn Minuten kleikt Vreni in clieser

Ltellunß,'. Lie sckreit laut vor Lekmerzen, aker sie will
niekts bekennen — nielrts zu kekennen kalivn.

Lm 18. .Inni wirci Lkristen in ^lsieksr Weise Zekoltert,
eksnkalls olìne class clas Dunkel cler Mordakkäre auk^elrellt
würcls. Drei La^e später muss er neuerdings antreten,
uncl diesmal kängt man ikm einen 25pkündigen 8te!n an
clie Lüsse. detzt gibt er enclliek zu, gewusst zu kaken,
class clie Wurst Vergiktvt war. Das Vreni kake ikm Lueli
kür sin llemcl zugesagt, kake ikm clie Heirat versproeken,
uncl ausserclem kake es ikm 199 Kronen verkeisssn, kalls

er wiecler naek Ilollancl gebe. Lr sei nämliek Lncle .luni
deswegen aus Ilollancl zurückgekommen, weil ikm Vreni
gesekrieken Imbe, sie kükle siek Muttsr. Diesen llriek kake
er in Holland clem llegimentspkarrsr uncl clem Leutnant

^anucir^)
w e k ^ e e.

Wieder ist es Januar,
wieder bricht ein neues Jahr
aus des Schicksals dunklem Schoß.

Awolf ist der Gezeiten Zahl.
Unzählbar sind Lust und Qual —
und ein Jahr von vielen bloß.

Güte schafft aus Vielheit Zucht.
Gottes Gnad' erweckt die Frucht,
Helle wächst aus dunklem Schoß.

gezeigt uncl kake äuk clsrsn Anraten seine Lntlassung ver-
langt uncl erkalten. VIs er aker zurüekgekskrt sei, kake ikm
Vreni gestanden, clie Laeke mit cler Muttersekakt stimme
niekt.

Line Woeke später liestätigte Lkristen, cliesmal okne
Loiter, clisse Vussagen. Inkolgeclesssn muss jetzt Vreni
ikrsrseits /.um /weiten Male clen peinlieken Lang antreten.
Der kiinkundzwanzigpkündige Ltein vermag sie nielit /um
Lestänclnis /u bringen!

,,Wäkrenc1 cler Marter", sagt clas Protokoll, „wurden
ikr kisvorige Lragen /u versekieclenen Malen wioclerkolet,
die es aker beständig und keek verneinte, nrit karter De-
tkoürttNK seiner Lnsekuld und der provocation, class der-
jenigs, so ikns /um 'I'ocl verurteile, in Xeit 8 ?ageu mil
ikm vor dem Uiekterstukl Lottes ersekeinsn solle. Dero-
kalk wurde es naek 19 Minuten lierabgolasssn, loosgebundsn
und an sein Lrt gekükrt."

Lin Loêsndstt

blli Ltrüki ist im lurme sekwsr erkrankt. Man trägt
ikn in die nake Insel. Der Insel-Lkekar/t seküttelt den Kopk;
der Patient kat wokl niekt mokr lange /u leben.

Lrossweikel und Leriektsseiireiber betreten das Kran-
ken/immer und linden den Kranken in sekr sekwaekem
/.ustancle, ak<!r noelc im Lesit/e seiner vollen Leisteskräkts
vor. Man krägt i!>n, ob rnaic ilnn seine in den Vvrkören ge-
maekten Licssagen vorlesen solle? Vielleiokt kätte er etwas
abzuändern oder /u ergänzen?

Der todkranke Lli winkt mit sekwaeker lland ab. Lr
kabe das Protokoll über seine Vussageu okt gencig ablesen
kören und erinnere siek sekr gut an alles. Lr kake niekts
abzuändern und niekts ksizukügen und könne mit rukigem
Lewisssn vor Lottes lliektvrstukl treten.

8till verlassen die beiden Ilsamten das 8tsrke/immsr.
liier kat die Lwi^keit Assproeksn.

iVac/i/

Vm 1.6. LuAust betritt der Lrossweikel Lkristens Xelle.
Der Lekan^env springt auk; er aknt, was seiner wartet —
das Todesurteil.

3o ist es auek. Der Lrosse Hat kat sein Maektwort
Aesproekvn. Line lXaekt noek ist dem doclAeweiktsn ver-
Aönnt. Die soll er, wie es der Drauek, niekt im Lurme ver-
bringen, sondern im Lrmssüuderstükli im ldatkaus. Vom
LuAvnkliek an, da er diese Kammer betritt, weilen ständig
zwei Leistlieke bei ikm. 3ie bringen ikm allerliancl Zpenclen
kür den Leib uncl dVost kür die 8vels. Lie lösen siek alle
seeks Ltunclen ab, und zwei begleiten ikn zur ldielitstätte.

Diesen letzten LanA zu sekildsrn, sei dem Lrzäkler er-
lassen. aber einen llliek in die lleriekte der aekt Leist-
lieben (sieben Kairdidaten der "LksoloZiv und ein Ilslkor) will
er dem Leser gönnen. Die LeZierunA kat nämliek zweierlei
zu erkakren Aswünsekt: ob Lkristen auk seinen Lossagen
über die Wirtin kekarrt und ob er ikr in seinem Herzen
vvr/iekvn kabe.

Kandidat Lautenkur^er kvjakt beides, kü^t jedoek l>ei^

„Wenn ielc ein Drtkeil über des Ltrükis LussaK'sn källen
sollte, wäre iek darüber sekr vorleben." Kandidat blonliekel
kat den Verurteilten sa^en kören: „Ls wäre niekt rvelrt,
wenn das Vreni niekt akgestrakt würde, da es doek sekuld
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all meinem Unglück und an seines Mannes Tode ist."
Den Kandidaten Ith und Stephani hat Christen erzählt, er sei
durch die Wirtin nach und nach ins Unglück gezogen wor-
den, erst durch Wohltaten, dann durch Liebe, dann durch
die Verleitung zum Vethrechen. Trotzdem hat er den Wunsch
ausgesprochen, dass auch sie einst selig werden möge.

Helfer Messmer und Kandidat Bertschinger berichten,
Christen habe auf der Richtstätte unter drei Malen den
Zuschauern zugerufen: „Hütet euch vor dem Weibervolk
und nehmt ein Beispiel an mir!"

Frercr

Am 26. August wird die Wirtin zum dritten Male ge-
foltert, nunmehr mit dem fünfzigpfündigen Sleine. Was
sagt sie in ihren argen Schmerzen aus? „Ich habe die Wahr-
heit gesprochen. Ich bin am Tode meines Mannes unschul-
dig. Ich habe vorher nichts davon gewusst, und darauf will
ich sterben, wenn es sein muss."

Der Grosse Rat hat nun zu entscheiden. Wohl hält
sie mancher für schuldig und möchte sie, trotz aller Beteue-
rungen, demgemäss bestrafen; aber die Mehrheit will durch-
aus kein Urteil fällen, das sich nicht auf ein Geständnis
stützen kann. Endlich findet der Rat einen Mittelweg. Die
Wirtin wird in einer Pfründerstube des Klosters Interlaken
untergebracht. Sie gilt als Gefangene; wenn sie sich aber
gut aufführt, so darf sie am Tage im Klostcrhof spazieren,
selbstverständlich unter Aufsicht. Der Grosso Rat hofft,
diese Einkerkerung — eine Art verlängerter Untersuchungs-
haft — weide mit der Zeit die hartgesottene Sünderin
zur Selbsteinkehr und zum Geständnis bringen.

Drei iVac/ispiefe
Am 10. Dezember 1774 schreitet Sami Strübi als freier

Mann durch das Portal des Schallenhauses. Seine greisen
Eltern haben dringend darum gebeten, man möge ihnen

diesen Sohn zurückgeben, damit er an Stelle der zwei
Toten seine Kindespflichten erfüllen möge. Die Gnädigen
Herren haben dieser Bitte Gehör geschenkt und dem
Sami ungefähr die Hälfte seiner Strafe nachgelassen. Nur
darf er ein Jahr lang seine Heimatgemeinde nicht ver-
lassen und muss während sechs Monaten vom Pfarrer in
der christlichen Religion unterrichtet werden.

Im Herbst 1777 kommt von Interlaken schlimme
Kunde. Verena Läbig ist keineswegs die büssende Magdalena,
als die man sie sich anfänglich vorstellen zu können glaubte.
Sie erwartet ein Kind, will diese Tatsache aber nicht wahr
haben. Hartnäckig streitet sie alles ab, obschon der Vater,
ein verheirateter Diener des Landvogts, sogleich erschrocken
seinen Fehler zugegeben hat. Im November erblickt das Kind
das Licht der Welt und nun kann Vreni nicht mehr
leugnen. Die Gnädigen Herren verurteilen sie zu lebens-
länglichem Schallenhaus.

Der Schallenmeister nimmt ihr Signalement auf : das
also ist die berüchtigte Wildeneywirtin? Klein von Statur;
schwarzbraune Haare; grosso, braune Augen; lange, spitze
Nase; weiter Mund mit dicken Lippen; langes, bleiches
Gesicht mit einigen Pockennarben.

Und neunzehn Jahre später. Verena Läbig ist seit Jahren
Unterköchin im Schallenhause und führt sich untadelhaft
auf. Die Gnädigen Herren lesen nachdenklich ihr Gesuch
um Begnadigung. „Begnadigung? Schliesslich, warum
nicht? Was auch ihre Schuld gewesen sein mag, sie hat ge-
büsst."

Am 6. September 1796 verlässt Vreni Läbig das Schallen-
haus.

Sie pilgert still und einsam ihrer emmentalischen Heimat
zu. Ihre Fusstapfen verlieren sich im Schweigen der Zeit.
Ihr Wissen um die Mordtat an Hans Laubi nimmt sie —
wann, das weiss der Erzähler nicht — mit ins Grab.

Warst du schuldig, Wildeneywirtin? Wer das zu er-
gründen vermöchte!

Vom Austau des Schulturnens im Kanton Bern
Was auch der grösste Optimist vor auch nur Jahresfrist

nicht zu erhoffen wagte, ist Wirklichkeit geworden: In den
Schweizer Schulen wird eine dritte Turnstunde eingeführt.
Fast möchte man sagen, „irr aller Stille" ist eine neue Ver-
Ordnung über den Vorunterricht herangereift und am
1. Dezember des vergangenen Jahres
vom Bundesrat auf den 1. Januar 1942
in Kraft erklärt worden. Ihr erster
Abschnitt befasst sich mit dem Schul-
turnen und erklärt u. a. die schon seit
vielen Jahren- von allen Befürwortern
einer genügenden körperlichen Ausbil-
dung unserer Jugend dringend geforderte
dritte Turnstunde für die Knaben als
obligatorisch. Die Verordnung schreibt
ferner vor, dass „überdies Spiel- und
Sportnachmittage, Geländeübungen und
Wanderungen durchgeführt werden sol-
len. Im Winter soll insbesonders Ski-
lauf betrieben werden." Dann verpflich-
tet die neue Verordnung jeden Schwei-
zerschüler, am Ende seiner Schulpflicht
eine Prüfung abzulegen, die über die
erreichte körperliche Leistungsfähigkeit
Rechenschaft zu geben hat. Die Durch-
führung dieser Prüfungen ist durch die
kantonalen Schulbehörden vorzuneh-
men. .Jeder Schüler erhält ein Leistungs-
lieft, in das die Prüfungsergebnisse Fritz Müllener

einzutragen sind. Diese Neuordnung legt den Kantonen
die Pflicht auf, in wesentlich höherem Masse für den Turn-
Unterricht in der Schule zu sorgen, als es bisher geschehen
ist. Zwar wird die Durchführung der erwähnten Verordnung
noch vielerorts auf nicht geringe Hindernisse stossen, da

besonders auf dem Lande noch vielfach
Turnplätze und natürlich auch Turn-
hallen fehlen. Auch die Ausbildung der
Lehrkräfte im Turnen lässt noch oft
zu wünschen übrig, indem der neuzeit-
liehe Turnunterricht die wesentlich
grösseren Anforderungen an den Turn-
lehrer stellt, als die Turnstunden, wie
sie vielleicht noch vor zehn und mehr
Jahren durchgeführt wurden.

So erwachsen denn den kantonalen
Schulbeh'öt den mancherlei Aufgaben, die
zwar schon jetzt teilweise gelöst wor-
den sind, die aber durch die neuen eid-
genössischen Vorschriften ein Ausmass
erreichen, das nur durch eine Neuotd-
nung des Turnwesens auch auf kanto-
nalcm Gebiet erfüllt weiden kann.

Dieser Tage hat nun der Regierungs-
rat des Kantons Bern, auf Antrag der
Erziehungsdirektion ein „Reglement
über die kantonalen Turnexperten" in
Kraft gesetzt, welches den angedeu-
teten neuen Anforderungen Rechnung

oie kennen >vocne

atr meinem Dnglüolc und an seines Nannes lacis ist."
Den Knndiclnton Itlr nnci 3tepdnni dnt Llrristen erxndlt, er sei
dured ciie Wirtin naed und nned ins Dnglüolc gexogon war-
den, erst dured Wodltntsn, dann dured liede, dann dured
clîe Verleitung xum Verdroeden. Drotxdem dnt er clen Wunsed
nusgesprocden, dass nued sie einst solig werden möge.

Heller Nessmer und Kandidat ller! sedinger deriedten,
ldristen dads nul cler Diedtstätte unter clrei Nalen clen
Xusodauern xugerrrken: ,,Hütet eued var dem Weidervollc
uncl nedrnt ein Beispiel an mir!"

Krsnr
Vm 26. Vugust wird clie Wirtin xum dritten Nnle ge-

loltsrt, nuninelrr mit clem lünlxigplündigsn 8t eine. Was
sagt sie in idren argen 8edmerxen nus „led linde clie Wndr-
lreit gesproeden. led din nn> loclo meines Nannes unsedul-
clig. led linde variier niedts clnvan gewusst, uncl clnrnuk will
ied sterden, wenn es sein muss."

Der Drosse Dnt dnt nun xu entselieiclen. Wodl Irnlt
sie mnneder lür seliulclig nncl möcdtv sie, trat? nller leteus-
rungen, demgemäss Irestrnlen; nder clie Nedrdeit will dured-
nus dein Drteil lallen, 6ns sied nielit nuk ein Destänclnis
stützen lcnnn. lncllied lindet 6er Dat einen Nittelweg. Die
Wirtin wird in einer Dliünclerstude cles Klosters lnterlnlcen
untergodrnelrt. 8ie gilt nls Dekangene; wenn sie sied nder
gut nullüdrt, so clnrl sie nm lnge im Klosterdal spnxisren,
seldstverstnrrdlied unter rWlsiedt. Der Drosse Dnt liollt,
cliese Kinlcei lcoiung — eine Vrt verlängerter Dntorsuedungs-
Irnlt — werde mit 6er Tleit clie dnrtgosotteno 8ünderin
xur 3eldsteinlcedr uncl xunr Destänclnis dringen.

Drei lVae/r«plöls
Krn 19. Dvxerndor 1776 sedreitet 3nmi 8trüdi nls lreier

Nnnn clnred 6ns lortnl cles 8odnIIendnuses. 8eine greisen
lltern dnden clringoncl 6nrum gedeten, man möge ilrnorr

diesen 8odn xurüolcgeden, damit er an 8tells 6er xwsi
loten seine Kindesplliedtsn erlüllen möge. Die Dnädigen
dlerren dnden 6isssr Litte Dedür gesedenlct und 6sm
8nmi ungekädr clie Ilälkte seiner 8trnle nnedgelnssen. Kur
clnrl er ein .ladr lang seine Ileimntgomeinclo niodt ver-
lassen uncl muss wüdrencl seeds Nannten vom Dlarrer in
6er edristlieden Dsligion unterriedtet werden.

Im llerdst 1777 lcommt von lnterlnlcen sodlirnrne
Kunde. Verena lädig ist. Iceinoswegs clie düssencls Nng6alena,
nls 6is mnn sie sied ankänglied vorstellen xu Icönnsn glnudte.
8ie erwartet sin Kincl, will diese lntsneds nder niedt wadr
dnden. Ilsrtnnelcig streitet sie nlles nd, odsodon 6er Vnter,
ein verdeirateter Diener 6es lan6vogts, sogleied ersedroelcen
seinen ledler xugegeden dnt. Im Kovemder erdlielct 6ns Kin6
6ns Diedt 6er Welt. uncl nun dann Vreni niodt mvdr
leugnen. Die Dnädigen Derron verurteilen sie xu ledens-
Inngliodem 3ednIIendnus.

Der 8ednIIsnmeistor nimmt idr 8ignalsment nul: 6ns
also ist clie derüodtigte Wildene^wirtin? Klein von 8tntur;
sedwnrxdrnune Unsre; grosse, drnune Kugen; lange, spitze
Käse; visiter Nun6 mit dielcen lippen; langes, dleiedes
Desiedt mit einigen Doelcennnrden.

Dncl nsunxedn .Indre später. Verena lndigist seit .Indren
Dnterlcöedin im 3ednllendnuse uncl küdrt sieli untn6eldnlt
nul. Die Dnädigen Herren lesen nnod6snlclied idr Desued
um Degna6igung. „Dsgnadigung? 8odliö8sliod, warum
niedt? Was sued idre 3oduI6 gewesen sein mag, sis dat ge-
düsst."

Vm 6. 8eptemder 1796 verlässt Vreni lädig 6ns 8odnllen-
dncis.

3is pilgert still uiicl einsam idrer oninientaliselign Heimst
?:u. Idre lusstnplen verlieren sied im 8edweigen cler i6eit.
ll>r Wissen um clie Norcltat sir IInns lnudi nimmt sie —
wann, 6as weiss 6er Krxädler niedt — mit ins Drnd.

Warst 6u sedulclig, Wildene^wirtin? Wer 6ns xu er-
gründen vermöedte!

Vvni <8c1iu1turlieii« iin Danton
Was aucd cler grösste Dptimist var nued nur .Indreslrist

niedt xu vrdokken wngte, ist Wirlcliedlceit gecvorclon: In clen
8edweixer 3edulen wird eine dritte Vurnstunde eingelüdrt.
last rnöodte mnn sagen, ,,in aller 8tiIIa" ist eine neue Vor-
oiclnung üder den Varunteriiedt derangereikt und nm
1. Dexemdsr des vergangenen dndres
vom Dunclesrnt nul den 1. danunr 1962
in Kralt (ulclärt worden. Ilir erster
^dsodnitt dekasst sied mit dem 8edul-
turnen rind eilclnrt u. n. die sedan seit
vielen .Indren- von allen Ilelürwortern
einer genügenden Icörperlieden Kusdil-
dung unserer .lugend dringend gekorclorte
dritte Vurnstuncle lür die Knnden nls
odligntoiised. Die Verordnung sedreilrt
lerner vor, dass „üderclies 3piel- und
3partnnedmittnge, Dvlnndeü düngen uncl

Wanderungen durodgelülrit werden sol-
len. Iin Winter soll insdesonclers 8Ici-
lnuk detrieden werden." Dann vorpklioli-
tet die neue Verordnung jeden 8edwvi-
xerselrüler, nm lncle seiner 8vdulplliedt
eine Drülung ndxrrlegon, die üde>' die
«rreiedte lcörperliede leistungskndiglceit
Iloedensednkt xu geden dat. Die Dured-
külrrung dieser Diül'uiigen ist dured clie
Icantonnlen 8edirldedörden vorxunelr-
men. doder 3edüler eidält ein leistungs-
dekt, in das die Drükungsergodnisse I^rltx tctülleiisr

einxutrngen sind. Diese Keuordnung legt clen Kantonen
die llliedt nuk, in wesentlied döderem Nasse kür den Lurn-
unterriedt in der 3edule xu sorgen, als es disdsr gesededen
ist. l6wnr wird die Duredküdrung der erwndnten Verordnung
noelr vielerorts nuk niedt geringe Hindernisse stossen, da

desonclsrs nuk dem lande noed vielkned
düirnplntxe und nntüilied nued lurn-
dnllen lelilen. r6ued die Vusdildung der
ledrlcrnlte im lurnen lässt noed okt
xu wünscden üdrig, indem der neuxeit-
liede düirnuntorriedt die wesentlied
grösseren Vnloiderungen an clen lurn-
ledrer stellt, als die lurnstunden, wie
sie vielleiedt noed vor xedn und medr
dadren cluredgelüdrt wurden.

8o erwacdsen denn den lcnntonnlen
3edulded'ör den mnnoderlei Vulgaden, die
xwnr sedon jetxt teilweise gelöst war-
den sind, die nder dured die neuen eid-
genössisedon Vorsedrilton ein Vusmnss
vrroieden, das nur dured eins Keuord-
nung des ddrinwosens nued nul Icnnto-
nnlem Dekiet erlüllt werden lcnnn.

Dieser Wrge dnt nun der llvgierungs-
rat des Kantons Dein, nuk rVntiag der
Krxikdungsdirelction ein „Deglement
üder die lcnntonnlen Dru nexper ten" in
Kralt gesetxt, woledes den gngedsu-
teten neuen Knloicierungen Deodnung
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